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Nutzung von Verwaltungs-
Anwendungen durch Unter-

nehmen über das USP im Wege 
des Portalverbundes  

Konvention 

pvv-usp 

1.0.0  

Empfehlung  

Kurzbeschreibung Private Unternehmen können derzeit nicht Teilnehmer iS § 3 Z 5 PVV im  
Behördenportalverbund sein. (Die Teilnahme am Portalverbund ist Ge-
bietskörperschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts oder mit staatli-

chen Aufgaben betrauten Einrichtungen vorbehalten.) Allerdings beste-
hen aus der sicherheitstechnischen Struktur des Portalverbundes kei-
ne Bedenken, wenn ein Teilnehmer des Portalverbundes eine solche 
Zugriffsmöglichkeit unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen 
über ein gesondertes Stammportal ermöglicht. Dies ist durch das Un-

ternehmensserviceportalgesetz (USPG), BGBl. I Nr. 52/2009, nunmehr 
der Fall.  

Für die weitere E-Government-Umsetzung sollen daher Anwendungen 
der Verwaltung, welche eine Authentifizierung erfordern, über das 
Unternehmensserviceportal (USP) auch Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden. In der vorliegenden Konvention sind die Änderun-
gen/Ergänzungen beschrieben, welche diese Erweiterung zusätzlich  
rechtlich absichern. 
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Nutzung von Verwaltungs-Anwendungen durch Unternehmen 
über das USP im Wege des Portalverbundes 

 

§ 1 Gesetzliche Grundlage des Unternehmensserviceportals 
 

(1) Gemäß § 3 Abs. 1 Unternehmensserviceportalgesetz (USPG), BGBl. I Nr. 52/2009, in der je-
weils geltenden Fassung, hat die Bundesministerin für Finanzen / der Bundesminister für Finanzen 
die Bunderechenzentrum GmbH zu beauftragen, ein Unternehmensserviceportal (im Folgenden 
„USP“) einzurichten und zu betreiben.  
 

(2) Weiters hat die Bundesministerin für Finanzen / der Bundesminister für Finanzen gemäß § 3 
Abs. 1 USPG nähere Bedingungen für die Nutzung des Unternehmensserviceportals durch Teil-
nehmer und Benutzer sowie deren Änderungen festzulegen. 

 
(3) Der Betreiber des USP ist gemäß § 4 Abs. 1 USPG hinsichtlich der für die Authentifizierung 
und Identifikation der Benutzerinnen und Benutzer von im USP eingebundenen Anwendungen ge-
setzlicher Dienstleister im Sinne der § 4 Z 5 und § 10 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. Nr. 165/1999 und kann sich für bereitstellende Teilnehmer gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 und Z 2 
USPG dabei eines weiteren Dienstleister bedienen.  

 
§ 2 Gegenstand und Zweck der Einbindung des USP in das Portalver-
bundsystem 
 
(1) Die Teilnehmer am Portalverbundsystem, vertreten durch den Depositar, vereinbaren mit dem 
Betreiber des USP, dass zum Zweck der technischen und organisatorischen Optimierung des 
elektronischen Zugangs zu Datenanwendungen des E-Governments im Wege des USP Zugangs-
berechtigungen unter Einhaltung der in der Portalverbundvereinbarung festgelegten Bedingungen 
eingerichtet und in Anspruch genommen werden können, wobei die nachfolgend in diesem Ad-
dendum angeführten Änderungen bzw. Ergänzungen zur Anwendung kommen. 
 
(2) Sie kommen des Weiteren überein, dass dieses Addendum auch für andere Gebietskörper-
schaften, sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts oder anderer staatliche Aufgaben be-
sorgenden Institutionen, welche die Portalverbundvereinbarung zukünftig unterzeichnen, zur An-
wendung kommt. 
 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
Die in § 3 PVV festgelegten Begriffsbestimmungen gelten unverändert mit der Maßgabe der fol-
genden Ergänzungen:  
 

1. Die Ziffer 2 (Stammportal) wird ergänzt durch:  
Das Unternehmensserviceportal (USP) gemäß § 1 USPG:  gilt als ein Stammportal.  

 
2. Die Ziffer 5 (Teilnehmer) wird ergänzt durch:  

Die Bundesministerin für Finanzen / der Bundesminister für Finanzen gilt als ein Teilneh-
mer. 
 

3. Die Ziffer 6 (Benutzer) wird ergänzt durch:  
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter eines angemeldeten Teilnehmers iS § 5 Abs. 1 USPG oder 
sonstige von diesem beauftragte physische Personen, welchen im USP Zugriffsrechte auf 
Anwendungen eingeräumt wurden, gelten als Benutzer.  
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4.  Die Ziffer 9 (Anwendungsverantwortlicher) wird ergänzt durch:  
Ein Bereitstellender Teilnehmer iS § 5 Abs. 2 Z 1 und 2 USPG gilt als Anwendungsverant-
wortlicher.  
 

5. Die Ziffer 10 (zugriffsberechtigte Stelle) wird ergänzt durch: 
Angemeldete Teilnehmer iS § 5 Abs. 1 USPG gelten als zugriffsberechtigte Stellen, die 
über das USP Anwendungen von Anwendungsverantwortlichen nutzen.  
 

6. Die Ziffer 11 (Portalbetreiber) wird ergänzt durch: 
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) gilt als Portalbetreiber. 
 

 
 

§ 4 Rechte und Pflichten 
 

(1) Das BMF als Portalbetreiber des USP ist mit den Rechten und Pflichten der §§ 6 und 8 PVV 
ausgestattet. Die Rechte und Pflichten der sonstigen Teilnehmer am Portalverbundsystem der 
PVV gegenüber dem USP als Stammportal bleiben unverändert.  
 
(2) Abweichend von § 4 Z 8 PVV wird dem Bereitstellenden Teilnehmer iS § 5 Abs. 2 USPG als 
Anwendungsverantwortlichen für die Einsicht von Benutzerdaten das bereichsspezifische Perso-
nenkennzeichen (bPK) des Benutzers sowie die Kennziffer des Unternehmensregisters (KUR) des 
angemeldeten Teilnehmers iS § 5 Abs. 1 USPG übermittelt. 
 
(3) Die Bundesministerin für Finanzen / der Bundesminister für Finanzen sorgt mittels Nutzungs-
bedingungen iS § 3 Abs. 1 USPG auf geeignete Weise mit den angemeldeten Teilnehmern iS § 5 
Abs. 1 USPG für die Einhaltung deren  Pflichten  iS § 7 Abs. 2 und 3 PVV, insbesondere im Hin-
blick auf die Rechte der Bereitstellenden Teilnehmer iS § 5 Abs. 2 USPG als Anwendungsverant-
wortliche. 
 
(4) Abweichend von § 7 Abs. 1 PVV liegt das Eintreten der Rechtswirksamkeit der Nutzungsbedin-
gungen der Anwendung gegenüber den angemeldeten Teilnehmern in der Verantwortung des be-
reitstellenden Teilnehmers. 
 
(5) Abweichend von § 7 Abs. 4 PVV sind dem angemeldeten Teilnehmer keine Auswertungen für 
Kontrollzwecke bereitzustellen. 
 
(6) Die Kosten für die Behebung von Mängeln im Bereich des USP als Stammportal trägt der Be-
treiber des USP. Die Kosten für die Behebung von Mängeln in einem Anwendungsportal bzw. in 
einer Anwendung trägt der jeweilige Anwendungsverantwortliche.  
 
 
 
Für die Bundesministerin für Finanzen 
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